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Pflichtenheft (Anhang zur Verfügung)

Einsatzbetrieb-Nummer
Einsatzbetrieb

21157
Sunedörfli

Titel des Pflichtenhefts Sozialbegleitung / Begleitung Freizeit / Mithilfe Haus 
und Areal

Pflichtenheft-Nummer 104972

gültig ab
gültig bis

24.03.2023

Arbeitsort Hirzel

Anteil Tätigkeit 100% Mithilfe Begleitung, Hauswirtschaft
Sie unterstützen und begleiten Klientinnen und Klienten in 
der Freizeit (z.B. bei Ausflügen, Spiel und Sport, Kultur). 
Sie begleiten Klientinnen und Klienten zu externen 
Terminen (z.B. Arzt, Physiotherapie, Einkäufe) und helfen 
mit bei täglich anfallenden Reinigungs- und 
Küchenarbeiten. Sie führen spezifische Unterhaltsarbeiten 
durch.

vorausgesetzte Grundkenntnisse Stabile Persönlichkeit; Drogenabstinenz; Führerausweis 
Kat. B; Offenheit gegenüber Randgruppen; Teamfähigkeit

erwünschte Grundkenntnisse Grundkenntnisse Kochen, handwerkliches Geschick

weisungsberechtigte und 
verantwortliche Person EIB
Funktion
Telefon
E-Mail

Jasmin Norelli
Betriebsleitung
+41 44 537 58 60
jasmin.norelli@swsieber.ch

http://www.zivi.admin.ch
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Einführung durch den 
Einsatzbetrieb

Die Einführung erfolgt in der Regel durch die 
weisungsberechtigten Personen betriebsintern.

Folgende(n) Kurs(e) organisiert 
der Einsatzbetrieb 

Ausbildung durch den Zivildienst Zivis, die einen Einsatz von mindestens 54 Diensttagen 
leisten, müssen die Ausbildungskurse besuchen, die unter 
«Kurse ZIVI» aufgelistet sind.

Die detaillierten Regeln und Bedingungen zum 
Kursbesuch finden Sie auf dem Merkblatt Ausbildung und 
auf www.zivi.admin.ch unter «Zivi sein».

Folgende(n) Kurs organisiert der 
Zivildienst

Kommunikation und Betreuung (KoBe)

Folgende Auflagen werden an 
die zivildienstleistende Person 
gestellt

Die zivildienstpflichtige Person darf im Einsatzbetrieb 
keine Tätigkeit ausüben, welche bezweckt, den Prozess 
der politischen Meinungsbildung zu beeinflussen und 
religiöses oder weltanschauliches Gedankengut zu 
verbreiten oder vertiefen (Art. 4a Bst. c ZDG).

Abklärung zum Leumund ja

Folgende Auflagen werden an 
den Einsatzbetrieb gestellt

Das Pflichtenheft ist im Schwerpunktprogramm (SPP) 
eingereiht. Die Verantwortlichen im Einsatzbetrieb 
müssen sicherstellen, dass der Anteil an Begleitungs- und 
Betreuungsarbeiten mindestens 30% beträgt. Gemeint 
sind Tätigkeiten im direkten Kontakt mit den zu 
betreuenden Personen. 

Der Anteil an qualifizierter handwerklicher Tätigkeit darf 
maximal 50% betragen. Aufgaben, die der Einsatzbetrieb 
normalerweise extern vergeben würde, darf der Zivi nicht 
ausführen.

maximal bewilligte Arbeitsplätze 1

Abgabe an den Bund 
Kategorie
Zuschlag

ja
4
Unterkunft und Verpflegung angeboten

Betriebsbereich 240 Suchtbereich
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Art des Einsatzes Einfacher Einsatz, SPP 10 Pflege / Betreuung 

Aufgabengebiet Betreuung, Begleitung

Zusatzinformationen
Mindestdauer 
Gesperrte Einsatzzeiträume
Wochenarbeitszeit
Arbeitszeit
Nachtarbeit
Wochenendarbeit

2 Monat(e)
 - 
42.0
Feste Arbeitszeit
Nein
Nein


